
Wir sind dabei! Antrag auf die Teilnahme an der  
Ausstellung der Best Practice Netzwerke auf dem  
Fachforum

Bitte schicken Sie diesen Antrag bis 
spätestens zum 15. September 2008  
per Post an die links stehende Adres-

se zurück oder senden Sie uns einfach 

ein Fax an 05 21 106 -29 86.  

Bei Antragseingang bis zum 31. Mai 
gewähren wir einen Rabatt von 5 %. 

 Institut für Innovationstransfer  

an der Universität Bielefeld GmbH 

z. H. Frau Gabriele Nitsch

Postfach 100131

33501 Bielefeld
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Wir beantragen hiermit einen Messestand Best Practice Netzwerke auf der net’swork, die am Donnerstag, den 6. und 
Freitag, den 7. November 2008 im Messezentrum Ostwestfalen in Bad Salzuflen stattfindet und erklären uns mit den 
Ausstellungsbedingungen einverstanden.

KOMPLETTPREISE
                                     Wählen Sie Ihr Leistungspaket (bitte ankreuzen):

!  Show-Box S	 10 qm Ausstellungsfläche/2 Ausstellerausweise	    500,00 €

!  Show-Box M	 20 qm Ausstellungsfläche/3 Ausstellerausweise	    800,00 € 

�
!  Show-Box L	 30 qm Ausstellungsfläche/4 Ausstellerausweise	 1.000,00 €

Auch ein individuelles Paket ist auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns an!

Firma/Organisation	

Name		  Telefon

Position/Abteilung		  Fax

Ansprechpartner/in im Sekretariat		  E-Mail

Anschrift		  Homepage

Rechnung an (falls abweichend von obiger Adresse)	 Datum, Unterschrift

Anschrift (falls abweichend von obiger Adresse)
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NETZWERK

!  Cluster

!  Forschungsnetzwerk

!  Hochschulnetzwerk

!  Kompetenznetzwerk

!  Projektbezogenes Netzwerk

!  Regionales Netzwerk

!  Strategische Allianz

!  Unternehmensnetzwerk

!  …

	 Ordnen Sie bitte Ihr Netzwerk zu (bitte ankreuzen):
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leist   ungspaket

Zusatzangebot

Öffnungszeiten

	 Sie erhalten einen komplett eingerichteten Messestand mit Strom, Teppich, Licht und  
Möbeln, inkl. der Bereitstellung einer vom Veranstalter gestalteten Werbesäule. Je nach Standgröße erhalten Sie 
bis zu vier Ausstellerausweise. Hiermit kann Ihr Standpersonal das Catering in der NetzWerkstatt nutzen und an 
den dort stattf indenden Vorträgen, Workshops und Foren teilnehmen. Ebenfalls inbegrif fen ist die Teilnahme an 
der Abendveranstaltung am 1. net’swork Tag im Maritim Hotel Bad Salzuflen.

Zusätzlich stellen wir Ihnen ein unbegrenztes Kontingent von Eintrittsgutscheinen für die NetzWerkstatt zur Ver-
fügung. Hiermit können Ihre Kunden und Partner an allen Veranstaltungen (inkl. Abendveranstaltung) teilnehmen 
und die Vorteile der NetzWerkstatt zu einem Vorzugspreis von 95,– € (regulärer Preis 195,– inkl. MwSt.) nutzen.

	 Für Aussteller und Teilnehmer der NetzWerkstatt sind die Hallen an beiden Tagen von 
8:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Besucher haben am Donnerstag, den 6. November 2008 Zutritt von 9:00 bis 18:00 Uhr 
und am Freitag, den 7. November 2008 von 9:00 bis 16:00 Uhr. 

	 Wir bieten unseren Ausstellern und Teilnehmern exklusiv die Möglichkeit, zu bevorzugten 
Konditionen die Leistungen unseres Partnerhotels Maritim Hotel Bad Salzuflen in Anspruch zu nehmen. Uns steht 
nur ein begrenztes Kontingent zur Verfügung. Sichern Sie sich mit Ihrer rechtzeitigen Anmeldung dieses kostengün-
stige Angebot. 

Preise (inkl. MwSt.) zur net’swork 08 im Maritim Hotel Bad Salzuflen: Einzelzimmer 78,00 € Doppelzimmer 115,00 €

Darin sind folgende Leistungen enthalten: Übernachtung in komfortablen Zimmern der Standardkategorie mit Bad/ 
Dusche, WC, Radio, Föhn, Direktwahltelefon, Kabel TV, Pay-TV, Mini-Bar und Loggia, Frühstück vom reichhaltigen  
Buffet sowie die freie Benutzung des Schwimmbades und der Sauna.

Gleichzeitig werden wir vom Maritim Hotel Bad Salzuflen einen Shuttleservice anbieten, der Sie am 1. Tag morgens  
zur net’swork bringt und abends zurück zum Hotel. Die Zimmer können Sie direkt im Maritim Hotel Bad Salzuflen 
buchen. Kennwort: net ’swork.

BRANCHE

!  Allgemeine Dienstleistung

!  Automotive

!  Bildung

!  Biotechnologie/Chemie

!  Ernährungsindustrie

!  Gesundheitswirtschaft

! � Informations- und Kommunikationstechnologie

!  Kunststoffe

!  Logistik

!  Maschinenbau

!  Medien/Kultur

!  Medizintechnik

!  Mikrotechnologie

!  Nanotechnologie

!  Umwelt-/Energietechnologie

!  ...

	 In welcher Branche ist Ihr Netzwerk tätig? (bitte ankreuzen)



 Allgemeine Teilnahmebedin gungen       �

Folgende Regelungen zu Standgestaltung, Gebäudesicherung, Haftung, Haftungsausschluss und Versicherung sind Bestandteil 

des Vertrages über die Beteiligung an der Ausstellung der Best Practice Netzwerke auf der net’swork 08 und von den Ausstellern 

durch Abgabe des unterschriebenen Antrags auf Beteiligung als Aussteller ohne gesonderte Erklärung vollständig anerkannt:
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1. Name   Es handelt sich um die Fachveranstaltung mit dem Titel net’swork, 

dem Fachforum für Netzwerke und Kooperationen.

2. Ort, Daten und Uhrzeiten   Die Veranstaltung f indet im Messezentrum 

Bad Salzuflen der Messe Ostwestfalen am 6. und 7. November 2008 statt.  

Besucher haben am 6.11 Zutritt von 9:00 bis 18:00, am 7. 11. von 9:00 bis 

16:00 Uhr; für Aussteller und Teilnehmer der NetzWerkstatt sind die Hallen 

von 8:00 bis 19:00 Uhr geöffnet.

3. Annahme der Teilnahmebedingungen   Das Einreichen des Antragsfor-

mulars auf Ausstellungsfläche bedeutet, dass diese allgemeinen Regelungen 

in ihrer Gesamtheit akzeptiert werden, ebenso alle Regeln und Anforderungen, 

die später für die Organisation und Durchführung der Ausstellung heraus-

gegeben werden. Die Anmeldung ist weiterhin eine feste Verpflichtung des 

Anmeldenden zur Teilnahme und stellt für die Organisatoren die Rangordnung 

hinsichtlich der Anträge auf Ausstellungsfläche dar. Anmeldungen werden nur 

dann berücksichtigt, wenn sie ordnungsgemäß ausgefüllt und unterschrieben sind.

4. Leistungspaket   In dem Preis ist enthalten: Ausstellungsfläche inkl. 

Module (je nach Absprache), eine abgehängte Decke mit Beleuchtungssystem 

und einheitlichem Teppichboden in der ganzen Ausstellungshalle; zusätzlich 

verstellbare Beleuchtung für jede Ausstellungsfläche, mit etwa 300 W pro 9 qm; 

Steckdosen über das Deckensystem; drahtloses lokales Netz (WLAN); Business 

Center; Toilettendienst; Reinigung (ohne Exponate); Parkplätze; Sicherheits-

dienst für die allgemeinen Flächen. Der Eintrag in das net’swork Programm inkl. 

Ausstellerverzeichnis ist ebenfalls in den Leistungen enthalten.

5. Standbedingungen   Bei Verwendung des all inclusive Pakets sind die Mo-

dule, die der Veranstalter zur Verfügung stellt, zu verwenden. Die Sortiments-

auswahl der Exponatträger sowie alle wichtigen Informationen für den Aufbau 

werden jedem Aussteller nach der Anmeldung umgehend zur Verfügung ge-

stellt. Bei Auswahl des individuellen Pakets müssen die Eigenexponate vorher 

dem Veranstalter bekannt gegeben werden (nach Vorlage bemaßter, farbiger 

Zeichnungen oder Fotografien möglich). Ein Anspruch auf Genehmigung be-

steht nicht. Die maximale Bauhöhe von 2,50 m darf in keinem Fall überschrit-

ten werden. Ganzflächige Farbgebung (Lackierung, Beklebung) von Modulen ist 

im Interesse des einheitlichen Auftritts nicht gestattet. Abhängungen von der 

Rasterdecke sind ebenfalls generell unzulässig. Beschädigungen und Manipula-

tionen an Hallenwänden und Fußböden sind verboten. Der Veranstalter behält 

sich vor, Exponate und Bauteile, die diesen Regeln widersprechen, auf Kosten 

des Ausstellers entfernen zu lassen. Der Boden und die Wände der Messehallen 

dürfen nicht beklebt oder beschädigt werden.

6. Zahlung   Der Gesamtpreis der ausgewählten Leistungen + USt. (19 %) ist 

nach Erhalt der Rechnung und der Bestätigung der Buchung innerhalb von 14 

Tagen zu bezahlen. 

7. Rücktrittsbestimmungen   Bei Vorliegen einer verbindlichen Anmel-

dung entspricht bei Rücktritt die Stornogebühr der Standgebühr plus USt. 

8. Zuteilung von Ausstellungsfläche   Die Ausstellungsflächen werden 

allein nach Ermessen der Organisatoren zugeteilt. Dabei wird Folgendes 

berücksichtigt: ordnungsgemäßes Ausfüllen der Anmeldung und Zahlung,  

Datum des Einreichens der Anmeldung, zur Verfügung stehender Platz. Soweit 

möglich und innerhalb der Grenzen der Verfügbarkeit versuchen die Organisa-

toren auch, auf Vorlieben der Anmeldenden einzugehen, jedoch ohne deswegen 

den allgemeinen Vorteil der Ausstellung zu vernachlässigen; die Organisatoren 

behalten sich das Recht vor, die zugeteilte Ausstellungsfläche zu ändern.

9. Sicherheit   Das Ausstellungsgebäude wird während der Auf- und Abbau-

zeit sowie über die Messetage hinweg in der Zeit von 18:00 Uhr bis 8:00 Uhr 

bewacht. Diese Bewachung erstreckt sich über das Gebäude, schließt aber 

einzelne Stände nicht mit ein. Eine individuelle Standbewachung muss ggf. 

gesondert gebucht werden. Der Veranstalter weist auf Anfrage autorisierte 

Dienstleister nach.

10. Schutz des Eigentums   Der Schutz ihres Eigentums obliegt den einzel-

nen Ausstellern selbst.

11. Haftung   Weder der Veranstalter noch der Hauseigentümer haften für 

Schäden aller Art, insbesondere nicht für Schäden an Ausstellungsgegen-

ständen (Ausrüstung, Ausstellungsgut, Eigentum der für Aussteller tätigen 

Personen) und auch nicht für Schäden, die Dritte durch die Ausstellung 

erleiden, es sei denn, dass Schäden nachweislich vom Veranstalter oder sei-

nen Bediensteten oder Beauftragten grob fahrlässig verschuldet wurden. Der 

Aussteller wird verpflichtet, auf Grund der vorgenannten Risiken auf eigene 

Kosten Versicherungen über die Gegenstände des Messestandes abzuschlie-

ßen, insbesondere eine Ausstellungsversicherung. Der Veranstalter schließt 

eine Haftpflichtversicherung ab, aber keine besonderen Versicherungsver-

träge für Ausstellungsgegenstände bzw. Ausstellungsgüter. Der Aussteller 

ist weiter verpflichtet, eine Betriebshaftpflichtversicherung abzuschließen, 

aufrecht zu erhalten und auf Verlangen dem Veranstalter den Bestand eines 

angemessenen Versicherungsschutzes nachzuweisen. Insofern entfällt 

jegliche Verpflichtung des Veranstalters zum Ersatz von Schäden. Schäden, 

die vom Veranstalter zu versichernde Risiken betreffen, hat der Aussteller 

unverzüglich dem Veranstalter anzuzeigen, damit dieser die Schadensanzei-

ge rechtzeitig der Versicherung zuleiten kann. Nachteile, die wegen nicht 

unverzüglicher Anzeige der Schäden durch den Aussteller dem Veranstalter 

entstehen, gehen zu Lasten des Ausstellers.

12. Höhere Gewalt   Ist der Veranstalter infolge höherer Gewalt oder aus 

einem sonstigen Umstand genötigt, einen oder mehrere Ausstellungsbereiche 

oder auch die gesamte Veranstaltungsfläche vorübergehend oder auch für 

längere Dauer zu räumen und geräumt zu halten, haftet er nicht für hierdurch 

etwa entstandene Schäden der Aussteller.

13. Gerichtsstand   Der Gerichtsstand ist Bielefeld.

14. Diese Regelungen sind rechtsverbindlich.


